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- nicht anwendbar auf Reparatur, Service & Wartungsverträge - 
 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1. Die nachstehenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten in der jeweiligen zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
gültigen Fassung zwischen der 
Somapharm AG (nachfolgend 
Auftragnehmer) und dem Ver-
tragspartner (nachfolgend Auf-
traggeber). 
 

1.2. Die AGB bilden einen integrie-
renden Bestandteil des zwischen 
dem Auftragnehmer und dem 
Auftraggeber abgeschlossenen 
Vertrages.  
 

1.3. Alle Verkäufe und Lieferungen 
erfolgen ausschliesslich auf der 
Grundlage der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB). Von den nachfol-
genden AGB abweichende Best-
immungen erlangen nur Rechts-
verbindlichkeit, wenn sie vom 
Auftragnehmer ausdrücklich 
und schriftlich akzeptiert wer-
den. Entgegenstehende Bedin-
gungen des Auftraggebers wer-
den nicht anerkannt. 
 

1.4. Auftraggeber, die eine Leistung 
des Auftragnehmers in Anspruch 
nehmen, akzeptieren somit 
diese Bedingungen.  
 

1.5. Im Einzelfall getroffene, indivi-
duelle Vereinbarungen mit dem 
Auftragnehmer (einschliesslich 
Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben in je-

dem Fall Vorrang vor diesen Ver-
kaufsbedingungen. Für die Gel-
tung derartiger Vereinbarungen 
ist ein schriftlicher Vertrag oder 
eine schriftliche Bestätigung er-
forderlich. 

 
2. Vertragsabschluss 
 

2.1. Alle Preis- sowie Konstruktions- 
und Formangaben sowie Produkt-
beschreibungen sind unverbind-
lich und freibleibend. Liefermög-
lichkeit und Zwischenverkauf sind 
ausdrücklich vorbehalten. Die 
Gültigkeit der Angebote beträgt 2 
Wochen.  
 

2.2. Sämtliche Bestellungen werden 
erst durch Bestätigung des Auf-
tragnehmers verbindlich. Ein Ver-
trag kommt erst mit der Bestäti-
gung durch den Auftragnehmer 
zustande. Für Bestellungen die 
auf andere Weise, z.B. telefo-
nisch, per Fax, etc. aufgegeben 
werden, gelten ebenfalls diese 
Bedingungen. 
 

2.3. Eine Stornierung von erteilten 
Aufträgen oder aufgegebenen Be-
stellungen seitens des Auftragge-
bers bedarf der schriftliche Zu-
stimmung des Auftragnehmers. 
 

2.4. Der Auftragnehmer kann ohne 
Angabe von Gründen von einem 
Vertrag zurücktreten, falls anzu-
nehmen ist, dass die Belieferung 
des Auftraggebers ein finanzielles 
Risiko für den Auftragnehmer be-
deutet. 
 



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN. 
 
  

Seite 2 von 7 
 

3. Geheimhaltung & Bereitgestellte 
Materialien 
 

3.1. Im Zusammenhang mit der Auf-
tragserteilung dem Auftraggeber 
überlassene Unterlagen - mitun-
ter in elektronischer Form - wie 
z.B. Kalkulationen, Zeichnungen, 
Produktbeschreibungen, Pro-
duktbilder etc. unterliegen dem 
alleinigen Nutzungsrecht des Auf-
tragsnehmers. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden, es sei denn, der 
Auftragnehmer erteilt hierzu 
seine ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. 
 

4. Preise 
 

4.1. Die Verkaufspreise des Auftrag-
nehmers verstehen sich in 
Schweizer Franken. Nicht im Preis 
enthalten sind Verpackungs- und 
Versandkosten, Reisekosten, Re-
cyclinggebühren sowie die Mehr-
wertsteuer. Diese Zusatzkosten 
werden dem Auftraggeber zu-
sätzlich verrechnet.  
 

4.2. Für ausländische Auftraggeber 
gelten nur die auf dem Angebot 
aufgeführten Preise und Konditio-
nen. Bei Lieferungen ins Ausland 
richten sich die Porto- und Zollge-
bühren nach dem jeweiligen Land 
und werden dem Auftraggeber 
zusätzlich verrechnet.  
 

4.3. Es gelten die zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen Preis-
listen. 
 

4.4. Angemessene Preisänderungen 
infolge von veränderten Lohn-, 

Material- und Vertriebskosten so-
wie starken Wechselkursschwan-
kungen behält sich der Auftrag-
nehmer vor. Sämtliche Preisände-
rungen werden dem Auftragge-
ber schriftlich mitgeteilt. 

 
5. Zahlungsbedingung 
 

5.1. Beim Verkauf auf Rechnung hat 
die Zahlung innerhalb von 20 Ta-
gen nach Rechnungsdatum zu er-
folgen, sofern keine anderen Ver-
einbarungen getroffen wurden. 
Der Auftragnehmer behält sich 
das Recht vor, bei Erstbestellun-
gen Vorauszahlung zu verlangen. 
Im Falle einer Vorauszahlung 
muss die Zahlung innerhalb von 5 
Tagen erfolgen. Reparaturen 
müssen innerhalb von 7 Tagen 
nach Rechnungsdatum erfolgen. 
 

5.2. Die Zahlung hat auf das in der 
Rechnung angegebene Konto zu 
erfolgen. Der Abzug von Skonto 
ist nur zulässig, wenn er schriftlich 
vereinbart wurde oder wenn die 
Bedingung auf der Rechnung er-
teilt wurde. Als Zahlung für den 
Skontoabzug gilt der Tag des 
Geldeinganges beim Auftragneh-
mer bzw. der Tag der Gutschrift 
auf das Zahlungskonto. 
 

5.3. Bei Zahlungsverzug oder Stun-
dung ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, Zinsen in gesetzlicher 
Höhe von 5%, sowie Mahngebüh-
ren zu berechnen. Die Geltend-
machung weiterer Schäden bleibt 
vorbehalten. Überdies ist der Auf-
tragnehmer nach eigenem Ermes-
sen berechtigt, ohne Nachfristan-
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setzung auf die restliche Liefe-
rung zu verzichten, Zahlung vor 
dem Versand weiterer Ware zu 
verlangen oder vom Vertrag zu-
rückzutreten. Bei wiederholtem 
Zahlungsverzug behält sich der 
Auftragnehmer das Recht vor, die 
Zahlungskonditionen für den ent-
sprechenden Auftraggeber zu 
modifizieren, unabhängig davon, 
ob es sich um unterschiedliche 
Bestellungen handelt. 

 
6. Lieferbedingungen 

 
6.1. Der Versand erfolgt auf Rechnung 

nach Kauf und auf Gefahr des 
Empfängers. Liefertermine sind 
nur nach schriftlicher Bestellbe-
stätigung verbindlich. Sie gelten 
als erfüllt, sofern die Ware bis 
zum vereinbarten Termin für den 
Versand angemeldet worden ist. 
 

6.2. Für nationale Sendungen bis zu 
einem Nettobestellwert von CHF 
500.00 werden Porto und Verpa-
ckungskosten in Höhe von CHF 
25.00 verrechnet. Teillieferungen 
sind zulässig. In diesem Fall ver-
rechnet der Auftragnehmer für 
die erste Teillieferung nur einma-
lige Verpackungs- und Versand-
kosten. Alle weiteren nationalen 
Lieferungen ab einem Netto-Be-
stellwert von CHF 500 sind ver-
sandkostenfrei. 
 

6.3. Für Kleinmengen bis zu einem 
Nettobestellwert von CHF 300.00 
wird zusätzlich ein Kleinmengen-
zuschlag in Höhe von CHF 12.90 
erhoben. 
 

6.4. Die Kosten für vereinbarte Ex-
presssendungen auf Wunsch des 
Auftraggebers gehen voll und 
ganz zu Lasten des Auftraggebers. 
Der Versand erfolgt per DHL Ex-
press bis 10:00 Uhr ohne Gewähr. 
 

6.5. Für internationale Warensendun-
gen gelten als Incoterms EXW, so-
fern keine andere Abmachung ge-
troffen wurde.  
 

6.6. Wird die Ware auf Wunsch des 
Auftraggebers an diesen ver-
sandt, so geht mit dem Verlassen 
des Werks/Lagers die Gefahr des 
zufälligen Untergangs der Ware 
auf den Auftraggeber über. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die 
Versendung der Ware vom Erfül-
lungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt. 
 

6.7. Höhere Gewalt sowie externe Ein-
flüsse entbinden den Auftragneh-
mer von der Verpflichtung zur Lie-
ferung. Höhere Gewalt liegt ins-
besondere in den folgenden Fäl-
len vor, wenn: 
 

▪ Das Ereignis ist unvorher-
sehbar, aussergewöhnlich 
und unerwartet. 

▪ Das Ereignis ist unab-
wendbar.  

▪ Das Ereignis ist vom 
menschlichen Verhalten 
unabhängig.  

▪ Das Ereignis trotz höchst-
möglicher Sorgfaltspflicht 
nicht verhindert werden 
kann.  

▪ Die im Rahmen der Liefer-
kette herrschende Markt-
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lage sich aufgrund von re-
gulatorischen oder ande-
ren Ereignissen signifikant 
verändert.  

 
  
7. Mangelrüge 
 

7.1. Der Auftraggeber hat die empfan-
gene Ware nach Ablieferung um-
gehend zu überprüfen und dem 
Aufragnehmer etwaige Mängel 
innerhalb von 14 Tagen schriftlich 
mitzuteilen. 
 

7.2. Sollte trotz aller aufgewendeter 
Sorgfalt die gelieferte Ware einen 
Mangel aufweisen, der bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrenüber-
gangs vorlag, so wird der Gewähr-
leistungsanspruch des Auftragge-
bers nach Wahl des Auftragneh-
mers durch Nachbesserung, 
Nachlieferung gleichwertiger 
mängelfreier Ersatzware, Herab-
setzung des Preises (Minderung) 
oder Rückgängigmachung des 
Vertrages (Wandelung) erfüllt. Es 
ist dem Auftragnehmer stets Ge-
legenheit zur Nachlieferung in-
nerhalb angemessener Frist zu 
gewähren. Rückgriffsansprüche 
bleiben von der vorstehenden Re-
gelung ohne Einschränkung unbe-
rührt. 
 

7.3. Mängelansprüche bestehen nicht 
bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Be-
schaffenheit, bei nur unerhebli-
cher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Ab-
nutzung oder bei Schäden, die 
nach dem Gefahrübergang in-

folge fehlerhafter oder nachlässi-
ger Behandlung, übermässiger 
Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhafter Ar-
beiten, ungeeigneten Einsatz 
oder aufgrund besonderer äusse-
rer Einflüsse entstehen.  
 

7.4. Werden vom Auftraggeber oder 
von Dritten unsachgemäss In-
standsetzungsarbeiten oder Än-
derungen vorgenommen, so be-
stehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls 
keine Mängelansprüche. 
 

7.5. Rückgriffsansprüche des Auftrag-
gebers gegen den Auftragnehmer 
bestehen nur insoweit, als der 
Auftraggeber mit seinem Abneh-
mer keine über die gesetzlich 
zwingenden Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat.  

 
8. Garantie & Gewährleistung 
 

8.1. Die Gewährleistungsfrist für Neu-
ware beträgt zwei Jahre und be-
ginnt mit der Übergabe der Ware.  
 

8.2. Bei Mangelhaftigkeit der Ware 
wird diese - nach Ermessen des 
Auftragsnehmers - entweder kos-
tenlos durch neue, einwandfreie 
Ware ersetzt oder - bei kleinen, 
leicht behebbaren Mängeln - 
nachgebessert. Das Recht auf 
Wandelung und Minderung des 
Auftraggebers wird ausgeschlos-
sen.  
 

8.3. Nach Ablauf der zweijährigen Ge-
währleistungszeit kann auf 
Wunsch des Auftraggebers gegen 
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Entgelt die Garantie verlängert 
werden. Hierzu braucht es eine 
entsprechende schriftliche Ab-
rede.  
 

8.4. Gewährleistung und Garantie 
sind ausgeschlossen, wenn ohne 
schriftliche Zustimmung des Auf-
tragnehmers Änderungen oder 
Reparaturen vorgenommen wor-
den sind, wenn die Schäden auf 
unsachgemässen Gebrauch oder 
natürlichen Abnutzung zurückzu-
führen sind. Durch die Lieferung 
einer Austauschware wird die ur-
sprüngliche Gewährleistungs- 
oder Garantiefrist nicht verlän-
gert und kein Neubeginn der Frist 
ausgelöst.  
 

8.5. Für Gebrauchtware, Versandrück-
läufer oder Demo-Ware beträgt 
die gesetzliche Garantiezeit 1 
Jahr. 

 
9. Mustersendungen 
 

9.1. Produkte aus dem Standardsorti-
ment des Auftragnehmers kön-
nen nach entsprechender schrift-
licher Vereinbarung als Auswahl 
zur Ansicht bestellt werden. Arti-
kel, die zum Zeitpunkt der Bestel-
lung der Auswahl nicht vorrätig 
sind oder generell nicht auf Lager 
gehalten werden, werden vom 
Auftragnehmer speziell für diesen 
Zweck bestellt und falls notwen-
dig auf Kosten des Auftraggebers 
hergestellt. 
 

9.2. Die Rücksendung der zur Ansicht 
zur Verfügung gestellten Waren 

ist kostenfrei, sofern sie ord-
nungsgemäss behandelt wurden 
und keine Mängel aufweisen. 
 

9.3. Zur Ansicht zur Verfügung ge-
stellte Waren müssen innert 4 
Wochen nach Erhalt der Ware an 
den Auftragnehmer zurückge-
sandt werden, vorbehaltlich et-
waiger abweichender schriftli-
cher Vereinbarungen zwischen 
dem Auftragnehmer und dem 
Auftraggeber. Nach Ablauf dieser 
Frist behält sich der Auftragneh-
mer das Recht vor, die Ware ohne 
Rücksprache mit dem Auftragge-
ber in Rechnung zu stellen. 

 
10. Umtausch- und Rücknahmerege-

lung, Reparaturen und Wartun-
gen 

 
10.1. Ein Umtausch oder eine Rückgabe 

der Ware ist nur mit vorheriger 
Zustimmung des Auftragnehmers 
möglich. Der zu vergütende Wert 
ist abhängig vom Alter, Beschaf-
fenheit, Haltbarkeit und Wieder-
verkaufsfähigkeit der Ware. 
 

10.2. Stimmt der Hersteller einer Rück-
sendung und Erstattung der Ware 
zu, erfolgt dies nach Massgabe 
dessen Bestimmungen. 
 

10.3. Bei Warenrücksendungen behält 
sich der Auftragnehmer das Recht 
vor, eine Aufwandspauschale in 
Höhe von 20 % des Warenwertes 
zu erheben. 
 

10.4. Die Rücknahme von Produkten, 
die explizit in einer Sonderaufma-
chung bestellt werden oder die 
nicht in das Standardsortiment 
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des Auftragnehmers fallen, ist ge-
nerell ausgeschlossen. 
 

10.5. Versandkosten für zurückgesen-
deten Waren gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.  
 

10.6. Reparatur- und Wartungsdienst-
leistungen erfolgen gemäss den 
Herstellervorgaben und Richtli-
nien. Bevor defekte Medizinpro-
dukte gesendet werden, ist die 
vorherige Zustimmung des Auf-
tragnehmers zwingend erforder-
lich. Versandkosten und Versiche-
rung im Zusammenhang mit dem 
Transport von defekten Produk-
ten gehen zu Lasten des Auftrag-
gebers, es sei denn, andere Ver-
einbarungen wurden schriftlich 
getroffen. 
 

11. Eigentumsvorbehalt 
 

11.1. Der Auftragnehmer behält sich 
das Eigentum an dem Lieferge-
genstand bis zur vollständigen Be-
zahlung sämtlicher Forderungen 
aus dem jeweiligen Vertrag vor. 
Dies gilt auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, auch wenn sich der 
Auftragnehmer nicht stets aus-
drücklich hierauf beruft.  
 

11.2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, 
die Ware zurückzunehmen, wenn 
der Auftraggeber sich vertrags-
widrig verhält. 
 

11.3. Solange das Eigentum noch nicht 
auf den Auftraggeber übergegan-
gen ist, ist der Auftraggeber ver-
pflichtet, die Kaufsache pfleglich 
zu behandeln. Insbesondere ist er 

verpflichtet, diese auf eigene Kos-
ten gegen Diebstahl-, Feuer- und 
Wasserschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Zudem 
hat der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, wenn die 
gelieferte Ware gepfändet oder 
sonstigen Eingriffen Dritter aus-
gesetzt ist sowie den Dritten über 
den Eigentumsvorbehalt in 
Kenntnis zu setzen.  
 

11.4. Der Auftraggeber ist zur Weiter-
veräusserung der Vorbehaltsware 
im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen des 
Auftraggebers gegen den Abneh-
mer aus der Weiterveräusserung 
der Vorbehaltsware tritt der Auf-
traggeber mit Vertragsschluss 
dem Auftragnehmer in Höhe des 
vereinbarten Faktura-Endbetra-
ges (einschliesslich Mehrwert-
steuer) ab. Diese Abtretung gilt 
unabhängig davon, ob die Ware 
ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Zur 
Einziehung der Forderung bleibt 
der Auftraggeber auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Die Befug-
nis des Auftragnehmers, die For-
derung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Der Auftrag-
nehmer wird jedoch die Forde-
rung nicht einziehen, solange der 
Auftraggeber seinen Zahlungsver-
pflichtungen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist oder sonstige 
Zahlungsschwierigkeiten vorlie-
gen. 
 

12. Datenschutz 
 

12.  
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12.1. Der Auftragnehmer bearbeitet 
sämtliche Daten unter strikter 
Einhaltung der geltenden Bestim-
mungen des schweizerischen Da-
tenschutzgesetzes. 
 

13. Erfüllungsort- und Gerichtstand 
 

13.1. Sollten eine oder mehrere Best-
immungen dieser AGB unwirksam 
sein, so berührt dies nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen. 
 

13.2. Anwendbar für die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen den 
Parteien ist ausschliesslich das 
Schweizerische Recht. Die An-
wendung des UN-Übereinkom-
mens über den internationalen 
Warenkauf (CISG) ist ausgeschlos-
sen. 
 

13.3. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
für alle Rechtsansprüche und Ver-
pflichtungen ist ausschliesslich 
Zug/Baar.  
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